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Der Ortsgemeinderat Laubenheim hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsent-
schädigung für Ehrenämter in Gemeinden und Verbandsgemeinden (Entschädigungs
VOGemeinden) am 27.04.2000 die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt
gemacht wird:

Artikel I

In § 4 (Ausschüsse des Gemeinderates) wird in Abs. 1 folgende Ziffer angefügt:

„7. Jugendausschuss“.

Artikel II

Diese Satzung tritt mit dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft.

Laubenheim, den 14. Dezember 2000

Johannes Häußling
Ortsbürgermeister


